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Einladung

Am heutigen Mittwoch, den 30. April 2025, um 18:00 Uhr werden wir                 
wieder gemeinsam einen Maibaum in der Ortsmitte von Berkheim stellen.

Aus diesem Grund sind alle herzlich zum gemütlichen Beisammensein auf dem Coubronplatz ein-
geladen. Wir freuen uns sehr, dass in diesem Jahr die Tanzgruppen „Tanzsterne“ und „Lollipops“ 
einen Tanz in den Mai machen. 
Im Anschluss bewirten die Freiwillige Feuerwehr und der Obst- und Gartenbauverein Berkheim 
mit Speis und Trank.

Nina Puza Manuel Welser Walther Puza
Obst- und Gartenbauverein Freiwillige Feuerwehr Bürgermeister

Maibaumfreunde Bonlanden

Zum Frühschoppen, Mittagstisch sowie zu 

Kaffee & selbstgemachten Kuchen 

möchten die Bonlander Maibaumfreunde 
am 1. Mai 2025, ab 10:00 Uhr alle Bürger der Gemeinde Berkheim, 

sowie aus den Nachbargemeinden, recht herzlich einladen.

Auf Ihren Besuch freuen sich die   
Maibaumfreunde Bonlanden

Rathaus geschlossen

Am Freitag, den 2. Mai 2025, ist das Rathaus Berkheim geschlossen. 

Ab Montag sind wir zu den gewohnten Öffnungszeiten wieder für Sie da.

Wir bitten Sie, dies zu beachten.

- Bürgermeisteramt -



Mitteilungsblatt der Gemeinde Berkheim Nummer 18  |  Seite 2

 

NOTRUFNUMMERN · BEREITSCHAFTSDIENSTE· INSTITUTIONEN

 
• Polizei 
 Tel. 110
• Rettungsdienst/Feuerwehr
 Tel. 112
• Allgemeiner Notfalldienst (auch kinder- augen-   
 und HNO-ärztlicher Notfalldienst)
 Tel. 116117 
• Telefonsorge
  0800 1110111 oder 0800 1110222 
• Zahnärztlicher Notfalldienst
 Der Notdienst kann erfragt werden: 
 Tel. 0761 12012000
• Giftnotrufzentrale
 Tel. 0761 19240
• Defibrillator
 Im Einbangsbereich bei der Volksbank in Berkheim, 
 neben dem Eingangsbereich des Kloster-Cafés in 
 Bonlanden, im Bürogebäude der Firma Max Wild in 
 Illerbachen (zu den Bürozeiten)
• Bereitschaftsdienst der Apotheken
 Donnerstag, 1. Mai 2025
 Mohren-Apotheke Memmingen, Marktplatz 13
 Gabler-Apotheke Ochsenhausen, Bahnhofstr. 25/1 
 Sonntag, 4. Mai 2025
 Löwen-Apotheke Memmingen, St.-Josefs-Kirchplatz 6 
 Apotheke am Bronner Berg Laupheim, Leipnizstr. 5
 Apotheken-Notdienst Memmingen:
 Tel. 0137 88822833
 Apotheke Kirchdorf Lieferservice:
	 Bei	Einwurf	des	Rezeptes	in	den	Briefkasten	gegen-
	 über	dem	Geschäftshaus	Heidenbühlstraße	1	in	
	 Berkheim	erfolgt	die	kostenlose	Lieferung	nach	Hause.

• Ökumenische Sozialstation Rottum-Rot-Iller e. V.
	 Schlossstraße	18	·	88416	Ochsenhausen
	 Tel.	07352	9230-0	·	07352	9230-39
	 Pflegebereich	Rot	a.	d.	Rot	·	Klosterhof	5		
	 88430	Rot	a.	d.	Rot	·	Tel.	08395	9363411
 Alten- und Krankenpflege
	 24-Stunden-Rufbereitschaft·	Tel.	07352	92300									
 Haushaltshilfe und Familienpflege 
	 Schlossstraße	18	·	88416	Ochsenhausen		
 Tel. 07352 9203-20
 Betreuungsgruppe Silberperlen
	 Schlossstraße	18	·	88416	Ochsenhausen		
 Tel. 07352 923020
• Ambulanter Pflegedienst der Zieglerschen
	 Marktplatz	20	·	88453	Erolzheim
	 Tel.	07354	9376310	·	0151	18236740

• Ambulanter Pflegedienst Kirchdorf
	 AllgäuStift	Gesundheits-	und	Pflegedienste	GmbH.
 Tel. 07354 934120

• Hospizgruppe Ochsenhausen/Illertal
 Begleitung von Schwerkranken und Sterbenden
 Tel. 0162 2314550

• Bei Todesfällen
 Pfarramt Tel. 08395 1248 oder
 Rathaus Berkheim Tel. 08395 9406-0

• Katholisches Pfarramt Berkheim
 Tel. 08395 1248
	 Öffnungszeiten:	
 Montag: 14:30 bis 16:30 Uhr
 Donnerstag: 09:00 bis 11:30 Uhr

• Evangelisches Pfarramt Kirchdorf
 Tel. 07354 444
	 Öffnungszeiten:	
 Dienstag: 09:00 - 12:00 Uhr,                           
 Donnerstag: 16:00 - 19:00 Uhr

• Rathaus Dienstzeiten
 Tel. 08395 9406-0
 Montag bis Freitag    08:00 - 12:00 Uhr 
	 Donnerstagnachmittag	 	14:00	-	18:00	Uhr

• Standesamt Illertal
 Marktplatz 7, 88453 Erolzheim
 Frau Lipp, Tel. 07354 9318-45
 Frau Schädler, Tel. 07354 9318-46
 Frau Soherr, Tel. 07354 9318-60
 E-Mail: standesamt.illertal@erolzheim.de

• Kindergarten „Bei der alten Eiche“
 Tel. 08395 9406-40

• Natur- und Waldkindergarten Berkheim
 Tel. 0155 60640468

• Kinderkrippe Bonlanden
 Tel. 07354 9354353

• Grundschule
 Tel. 08395 9406-50

• Illertalschule
 Tel. 07354 7144

• Bauhof 
 Bauhofleiter Magnus Schaidnagel
 Tel. 0155 60745521

• Wasserversorgung 
 Notrufnummer
 Tel. 0151 53734381
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BÜRGERINFO & VERWALTUNG

BEKANNTMACHUNGEN

Gemeinderatssitzung
Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderates
der Gemeinde Berkheim findet statt

am Dienstag, den 6. Mai 2025,
um 19:30 Uhr

im Sitzungssaal des Rathauses in Berkheim.

TAGESORDNUNG:

- öffentlich -

1. Fragestunde
2. Anerkennung der Sitzungsniederschrift 
  vom 08.04.2025
3. Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse
4. Bebauungsplan mit Grünordnung „Brühlwiesen   
  Süd“ in Berkheim-Illerbachen
4.1. Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen   
   aus der Beteiligung gem. §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1  
   Baugesetzbuch (BauGB)
4.2. Billigung des Planentwurfes
4.3. Beschluss über die öffentliche Auslegung und 
   Öffentlichkeitsbeteiligung des Planentwurfes mit 
   örtlichen Bauvorschriften, Begründung und Um-
   weltbericht gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und Beteili-
   gung der Behörden und sonstiger Träger öffent-
   licher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB
5. Jahresrechnung 2023 für die Wasserversorgung
6. Einwohnerversammlung vom 04.04.2025
  -  Bekanntgabe der Niederschrift
  -  Behandlung der vorgetragenen Anträge und 
   Anregungen
7. Nikolaus Betscher-Gesellschaft Berkheim
  - Vorstellung des Vereins und seiner Arbeit
  -  Weiterleitung von Mitteln und Unterstützung des 
   diesjährigen Konzertprojekts
8. Sonstiges, Fragen

Alle interessierten Einwohnerinnen und Einwohner 
sind hierzu herzlich eingeladen.
Nach der öffentlichen Sitzung findet eine nichtöffent-
liche Sitzung statt.

Die öffentlichen Sitzungsvorlagen liegen am Sitzungs-
tag ab 19:15 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses in 
Berkheim auf und können vorab vom Ratsinforma-
tionssystem der Gemeinde Berkheim unter https:// 
gemeinde-berkheim.ris-portal.de heruntergeladen 
werden.

Parken auf öffentlichen 
Straßen und Gehwegen

Es werden bei der Gemeindeverwaltung vermehrt             
Beschwerden über das Parken an Straßeneinmündun-
gen und gegenüber Hofeinfahrten sowie auf dem Geh-
weg vor dem „Betreuten Wohnen“ in Berkheim oder 
beim Kindergarten Berkheim vorgebracht.

Wir möchten Sie mit einem Auszug aus § 12 der                      
Straßenverkehrsordnung daher auf die gültige Rechts-
lage bzgl. des Haltens und Parkens hinweisen:

Das Halten ist u.a. unzulässig 
- an engen und an unübersichtlichen Straßenstellen,
- im Bereich von scharfen Kurven,
- vor und in amtlich gekennzeichneten Feuerwehr-
 zufahrten.
Hinweis: Wer sein Fahrzeug verlässt oder länger als 
drei Minuten hält, der parkt.

Das Parken ist u.a. unzulässig 
- vor und hinter Kreuzungen und Einmündungen bis  
 zu je 5 m von den Schnittpunkten der Fahrbahnkan-
 ten, soweit in Fahrtrichtung rechts neben der Fahr- 
 bahn ein Radweg baulich angelegt ist, vor Kreuzun-
 gen und Einmündungen bis zu je 8 m von den Schnitt-
 punkten der Fahrbahnkanten,
- wenn es die Benutzung gekennzeichneter Park-
 flächen verhindert,
- vor Grundstücksein- und -ausfahrten, auf schmalen 
 Fahrbahnen auch ihnen gegenüber,
- über Schachtdeckeln und anderen Verschlüssen, wo 
 durch Zeichen 315 oder eine Parkflächenmarkie-
 rung (Anlage 2 Nummer 74) das Parken auf Geh-
 wegen erlaubt ist,
- vor Bordsteinabsenkungen.

Mit Kraftfahrzeugen mit einer zulässigen Gesamtmas-
se über 7,5 t sowie mit Kraftfahrzeuganhängern über 
2 t zulässiger Gesamtmasse ist innerhalb geschlosse-
ner Ortschaften u.a. in reinen und allgemeinen Wohn-
gebieten das regelmäßige Parken in der Zeit von                   
22:00 bis 06:00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen 
unzulässig. 

Mit Kraftfahrzeuganhängern ohne Zugfahrzeug darf 
nicht länger als zwei Wochen geparkt werden. Das 
gilt nicht auf entsprechend gekennzeichneten Park-              
plätzen.

Es ist platzsparend zu parken; das gilt in der Regel auch 
für das Halten.

Das Parken auf Gehwegen, auch nur teilweise, ist 
grundsätzlich nicht zulässig, außer es ist durch eine 
spezielle Kennzeichnung erlaubt, was in unserer Ge-
meinde aber nirgends der Fall ist.
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Wir bitten alle VerkehrsteilnehmerInnen, diese Vor-
schriften zu beachten, um Gefährdungen auszuschlie-
ßen und die Ein- und Ausfahrten in Grundstücke frei-
zuhalten.

Außerdem weisen wir im Zusammenhang mit dem 
Parken darauf hin, dass die öffentlichen Parkplätze 
in den Baugebieten entlang der Straßen oftmals von 
den BewohnerInnen der angrenzenden Gebäude als 
ihre „Privatparkplätze“ oder „Abstellplätze“ betrach-
tet werden und dort dauerhaft Fahrzeuge, Anhänger, 
Wohnwagen u.a. abgestellt werden. Diese Parkplätze 
sind für eine vorübergehende Nutzung z.B. von Besu-
chern gedacht und sollen nicht dauerhaft belegt wer-
den.

Die Bauherren werden gebeten, bereits bei der Her-
stellung ihrer Außenanlagen auf genügend Stellplätze 
und Abstellflächen zu achten. 

Gehwegparken 

ist rücksichtslos...

... besonders gegenüber 

älteren Menschen und

Familien mit Kindern!

Bußgeld: ab 55 €

Food-Sharing in 
Berkheim?

Unser Foodsharing Schrank ist 
aus der Winterpause zurück 

und freut sich auf Ihren Besuch!

….. und so funktioniert´s:
- Sie haben zu viel eingekauft, fahren aber in den  
 Urlaub?
- Sie haben zu viel Obst oder Gemüse geerntet und  
 können es alleine nicht verwerten?
- Sie haben zu viel Marmelade eingekocht?
- Sie haben einfach keine Verwendung für das ein  
 oder andere Produkt in Ihrer Speisekammer?
….. unser Food-Sharing-Schrank ist die Lösung!

- Befüllen Sie unseren Schrank und schenken Sie  
 den Lebensmitteln ein neues Leben und dem 
 neuen Besitzer Freude. 

- Bitte keine verdorbenen Lebensmittel und nicht 
 überreif oder schimmelig
- Bitte nur verpackte Backwaren (auch selbst ver-
 packt)
- Bitte Obst/Gemüse nicht lose in den Schrank 
 legen, verwenden Sie eine Papiertüte, Obstkiste, 
 Zeitungspapier etc.
- Bitte nur „haushaltsübliche Mengen“, bei größe-
 rem Angebot z.B. Fallobst etc.  gerne am Schrank  
 „Ich biete/Ich suche“ anbringen.
- Neu: Wir haben jetzt einen Kühlschrank!

….. und natürlich darf sich jeder herausnehmen was 
er gerne verwerten möchte.

- Bitte beachten:
 Dieser Schrank ist für ALLE gedacht die Lust an 
 Lebensmittelrettung und Foodsharing haben.

Sie haben Lust am Projekt mitzuwirken oder ha-
ben Fragen und Anregungen, dann wenden Sie sich              
bitte an foodsharing.berkheim@gmx.de 
Der Schrank und unser Kühlschrank befinden sich 
hinter dem BerkWerk (altes Feu-
erwehrhaus) und freuen sich auf 
Ihren Besuch.

Ihr Foodsharing-Team

WARUM IST HEUTE DAS RATHAUS BEFLAGGT?

1. Mai
Der 1. Mai ist ein gesetzlicher Feiertag und gilt in allen 
16 Bundesländern. Darüber hinaus wird er in vielen 
Ländern auf der Erde als „Tag der Arbeit“ gefeiert. In 
den USA wird heute der „Labor Day“ zwar im Septem-
ber gefeiert, aber das Datum des Maifeiertags geht 
auf den Umstand zurück, dass in den USA einst zum 
1. Mai viele Arbeitsverträge endeten. Das führte im 
Jahr 1886 zu Streiks von Gewerkschaften an diesem 
Datum. Der 1. Mai wurde in der Folge zum Symbol des 
Klassenkampfes und zum Tag der Arbeiterbewegung.

26. April
Am Samstag waren in der ganzen Bundesrepublik             
öffentliche Gebäude mit Trauerbeflaggung versehen. 
Dies geschah anlässlich der an diesem Tag stattfin-
denden Trauerfeierlichkeiten für Seine Heiligkeit 
Franziskus, Papst der römisch-katholischen Kirche, 
Oberhaupt der nicht-stattlichen souveränen Macht 
des Heiligen Stuhls und Staatsoberhaupt des Staates 
Vatikanstadt.

Patientenverfügung – Vorsorge-              
vollmacht – Betreuungsverfügung

Haben Sie Fragen zu Patientenverfügung – Vorsor-
gevollmacht – Betreuungsverfügung?
Frau Rosemarie Löhe vom Arbeitskreis „Vorsorge 
treffen“ hilft Ihnen gerne weiter.
Telefon: 08395 5479515 (AB vorhanden)
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IST IHRE 
HAUSNUMMER 
GUT ERKENNBAR?

38

944

7 16

 

STADTRADELN

www.radkultur-bw.de

SERVICES

KLIMA
BÜNDNIS

13.05. – 03.06.25
Suche auf www.stadtradeln.de nach Gemeinde Berkheim
und melde Dich an!
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Die Grüngutabgabestelle auf dem Funkenplatz in Bon-
landen (Kirchdorfer Straße) öffnet

mittwochs von 17:00 bis 19:00 Uhr und
samstags von 09:00 bis 12:00 Uhr.

Die Öffnungszeiten sind dringend einzuhalten.                               
Außerhalb der Öffnungszeiten darf keine Anlie-               
ferung erfolgen.

Die Zufahrt zur Grüngutabgestelle erfolgt über die 
Kirchdorfer Straße! Landwirtschaftliche Wege sind 
nicht für den öffentlichen Verkehr zulässig!

GRÜNGUTABGABESTELLE

ENDE DER AMTLICHEN 
BEKANNTMACHUNGEN

Ab hier werden Beiträge und Bekanntmachun-
gen der Kirchen, Vereine, Verbände und Institu-                      
tionen unter eigener Verantwortung der Einsender                  
veröffentlicht.

MÜLLABFUHR

Der nächste Termin für die Restmüllabfuhr in Berk-
heim, Eichenberg und Illerbachen ist am 

Samstag, den 3. Mai 2025.

Die Abholung der Blauen Tonne erfolgt am Montag, 
den 19. Mai 2025, und die Abholung der Gelben  Säcke 
am Dienstag, den 20. Mai 2025. Diese beiden Termine 
gelten für alle Orte.

Zur Abfuhr müssen die Tonnen/Säcke ab 06:30 Uhr 
bereitgestellt sein. 

Weitere Informationen finden Sie auf www.biberach.
de/Abfallwirtschaftsbetrieb


